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GEMEINDE ZEUTHEN
Der Bürgermeister

B e s c h l u s s
Beschluss-Nr.: 
BV-009/2026 öffentlich
1. Änderung Stellplatzsatzung - Abwägungs- und Satzungsbeschluss

26.05.2026 Gemeindevertretung

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt über die in der Anlage in der Übersicht zusammengestellten 
Stellungnahmen, die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange zum Entwurf der 1. Änderung der Stellplatzsatzung eingegangen sind sowie 
über die in der Übersicht enthaltenen Abwägungsvorschläge.

Gemäß § 87 Abs. 4 und 5 BbgBO beschließt die Gemeindevertretung die 1. Änderung der 
Stellplatzsatzung als örtliche Bauvorschrift.

Abstimmungsergebnis:
Mitglieder anwesend ja nein enthalten ausgeschlossen*)

23 20 19 0 1 0
*) Verfahrensvermerk: Ausschluss von der Beratung und Abstimmung aufgrund des § 22 BbgKVerf 

Anlage/n 
Abwägungstabelle
Änderung Stellplatzsatzung
Anlage 1 Richtzahlen für den Stellplatzbedarf

Zeuthen, den 26.05.2026

Philipp Martens - Siegel - 
Bürgermeister


	B e s c h l u s s

